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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes 

Artikel 2. (1) und (2) … Artikel 2. (1) und (2) … 
 (3) Änderungen im Bestand der Länder oder eine Einschränkung der in diesem 

Absatz und in Art. 3 vorgesehenen Mitwirkung der Länder bedürfen auch 
verfassungsgesetzlicher Regelungen der Länder. 

Artikel 3. (1) … Artikel 3. (1) … 
(2) Eine Änderung des Bundesgebietes, die zugleich Änderung eines 

Landesgebietes ist, ebenso die Änderung einer Landesgrenze innerhalb des 
Bundesgebietes kann – abgesehen von Friedensverträgen – nur durch 
übereinstimmende Verfassungsgesetze des Bundes und jenes Landes erfolgen, dessen 
Gebiet eine Änderung erfährt. 

(2) Staatsverträge, mit denen die Bundesgrenzen geändert werden, dürfen nur mit 
Zustimmung der betroffenen Länder abgeschlossen werden. 

 (3) Grenzänderungen innerhalb des Bundesgebietes bedürfen übereinstimmender 
Gesetze des Bundes und der betroffenen Länder. Für Grenzbereinigungen innerhalb 
des Bundesgebietes genügen übereinstimmende Gesetze der betroffenen Länder. 

 (4) Sofern es sich nicht um Grenzbereinigungen handelt, bedürfen Beschlüsse des 
Nationalrates über Grenzänderungen gemäß Abs. 2 und 3 der Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder und einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen. 

Artikel 9. (1) …  Artikel 9. (1) …  
(2) Durch Gesetz oder durch einen gemäß Art. 50 Abs. 1 zu genehmigenden 

Staatsvertrag können einzelne Hoheitsrechte des Bundes auf zwischenstaatliche 
Einrichtungen und ihre Organe übertragen und kann die Tätigkeit von Organen 
fremder Staaten im Inland sowie die Tätigkeit österreichischer Organe im Ausland im 
Rahmen des Völkerrechtes geregelt werden. 

(2) Durch Gesetz oder durch einen gemäß Art. 50 Abs. 1 genehmigten 
Staatsvertrag können einzelne Hoheitsrechte auf andere Staaten oder 
zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen werden. In gleicher Weise können die 
Tätigkeit von Organen anderer Staaten oder zwischenstaatlicher Einrichtungen im 
Inland und die Tätigkeit österreichischer Organe im Ausland geregelt sowie die 
Übertragung einzelner Hoheitsrechte anderer Staaten oder zwischenstaatlicher 
Einrichtungen auf österreichische Organe vorgesehen werden. Dabei kann auch 
vorgesehen werden, dass österreichische Organe der Weisungsbefugnis der Organe 
anderer Staaten oder zwischenstaatlicher Einrichtungen oder diese der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Weisungsbefugnis österreichischer Organe unterstellt werden. 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

 1. Bundesverfassung, insbesondere Wahlen zum Nationalrat, 
Volksabstimmungen auf Grund der Bundesverfassung; 
Verfassungsgerichtsbarkeit; 

 1. Bundesverfassung, insbesondere Wahlen zum Nationalrat, 
Volksabstimmungen auf Grund der Bundesverfassung; 
Verfassungsgerichtsbarkeit; Verwaltungsgerichtsbarkeit; 

 2. ...  2. ... 
 3. Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des 

Austrittes aus ihm; Ein- und Auswanderungswesen; Passwesen; Abschiebung, 
Abschaffung, Ausweisung und Auslieferung sowie Durchlieferung; 

 3. Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des 
Austrittes aus ihm; Ein- und Auswanderungswesen; Passwesen; 
Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 

 4. und 5. ...  4. und 5. ... 
 6. Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesens, 

jedoch mit Ausschluss von Regelungen, die den Grundstücksverkehr für 
Ausländer und den Verkehr mit bebauten oder zur Bebauung bestimmten 
Grundstücken verwaltungsbehördlichen Beschränkungen unterwerfen, 
einschließlich des Rechtserwerbes von Todes wegen durch Personen, die nicht 
zum Kreis der gesetzlichen Erben gehören; Privatstiftungswesen; 
Strafrechtswesen mit Ausschluss des Verwaltungsstrafrechtes und des 
Verwaltungsstrafverfahrens in Angelegenheiten, die in den selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder fallen; Justizpflege; Einrichtungen zum Schutz 
der Gesellschaft gegen verbrecherische oder sonstige gefährliche Personen; 
Verwaltungsgerichtsbarkeit; Urheberrecht; Pressewesen; Enteignung, soweit 
sie nicht Angelegenheiten betrifft, die in den selbständigen Wirkungsbereich 
der Länder fallen; Angelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und 
verwandter Berufe; 

 6. Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesens, 
jedoch mit Ausschluss von Regelungen, die den Grundstücksverkehr für 
Ausländer und den Verkehr mit bebauten oder zur Bebauung bestimmten 
Grundstücken verwaltungsbehördlichen Beschränkungen unterwerfen, 
einschließlich des Rechtserwerbes von Todes wegen durch Personen, die nicht 
zum Kreis der gesetzlichen Erben gehören; Privatstiftungswesen; 
Strafrechtswesen mit Ausschluss des Verwaltungsstrafrechtes und des 
Verwaltungsstrafverfahrens in Angelegenheiten, die in den selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder fallen; Justizpflege; Einrichtungen zum Schutz 
der Gesellschaft gegen verbrecherische oder sonstige gefährliche Personen; 
Urheberrecht; Pressewesen; Enteignung, soweit sie nicht Angelegenheiten 
betrifft, die in den selbständigen Wirkungsbereich der Länder fallen; 
Angelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und verwandter Berufe; 

 7. bis 13. ...  7. bis 13. ... 
 14. Organisation und Führung der Bundespolizei und der Bundesgendarmerie; 

Regelung der Errichtung und der Organisierung sonstiger Wachkörper mit 
Ausnahme der Gemeindewachkörper; Regelung der Bewaffnung der 
Wachkörper und des Rechtes zum Waffengebrauch; 

 14. Organisation und Führung der Bundespolizei; Regelung der Errichtung und 
der Organisierung sonstiger Wachkörper mit Ausnahme der 
Gemeindewachkörper; Regelung der Bewaffnung der Wachkörper und des 
Rechtes zum Waffengebrauch; 

 15. bis 18. ...  15. bis 18. ... 
(2) … (2) … 
(3) Bevor der Bund Staatsverträge, die Durchführungsmaßnahmen im Sinne des 

Art. 16 erforderlich machen oder die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder in 
(3) Bevor der Bund Staatsverträge, die Durchführungsmaßnahmen im Sinne des 

Art. 16 erforderlich machen oder die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
anderer Weise berühren, abschließt, hat er den Ländern Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 

anderer Weise berühren, abschließt, hat er den Ländern Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Liegt dem Bund eine einheitliche Stellungnahme der Länder vor, so ist der 
Bund beim Abschluss des Staatsvertrages an diese Stellungnahme gebunden. Der Bund 
darf davon nur aus zwingenden außenpolitischen Gründen abweichen; er hat diese 
Gründe den Ländern unverzüglich mitzuteilen. 

Artikel 20. (1) Unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder 
führen nach den Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe oder ernannte 
berufsmäßige Organe die Verwaltung. Sie sind, soweit nicht verfassungsgesetzlich 
anderes bestimmt wird, an die Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe gebunden 
und diesen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich. Das nachgeordnete Organ kann 
die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem 
unzuständigen Organ erteilt wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche 
Vorschriften verstoßen würde. 

Artikel 20. (1) Unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder 
führen nach den Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe, ernannte 
berufsmäßige Organe oder vertraglich bestellte Organe die Verwaltung. Sie sind den 
ihnen vorgesetzten Organen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich und, soweit in 
Gesetzen gemäß Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist, an deren Weisungen gebunden. Das 
nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung 
entweder von einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder die Befolgung gegen 
strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. 

(2) Ist durch Bundes- oder Landesgesetz zur Entscheidung in oberster Instanz eine 
Kollegialbehörde eingesetzt worden, deren Bescheide nach der Vorschrift des Gesetzes 
nicht der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen und der 
wenigstens ein Richter angehört, so sind auch die übrigen Mitglieder dieser 
Kollegialbehörde in Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen gebunden. 

(2) Durch Gesetz können Organe 
 1. zur sachverständigen Prüfung, 
 2. zur Kontrolle der Wahrung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sowie zur 

Kontrolle in Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens, 
 3. zur Entscheidung in oberster Instanz, wenn sie kollegial eingerichtet sind, 

ihnen wenigstens ein Richter angehört und ihre Bescheide nicht der 
Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen, 

 4. mit Schieds-, Vermittlungs- und Interessenvertretungsaufgaben, 
 5. zur Sicherung des Wettbewerbs und zur Durchführung der 

Wirtschaftsaufsicht, 
 6. zur Durchführung einzelner Angelegenheiten des Dienstrechts, 
 7. zur Durchführung und Leitung von Wahlen, oder, 
 8. soweit dies nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union geboten ist, 
von der Bindung an Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe freigestellt werden. 
Durch Landesverfassungsgesetz können weitere Kategorien weisungsfreier Organe 
geschaffen werden. Durch Gesetz ist ein der Aufgabe des weisungsfreien Organs 
angemessenes Aufsichtsrecht der obersten Organe vorzusehen, zumindest das Recht, 
sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der weisungsfreien Organe zu 
unterrichten, und – soweit es sich nicht um Organe gemäß den Z 2, 3 und 8 handelt – 
das Recht, weisungsfreie Organe aus wichtigem Grund abzuberufen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Artikel 23f. (1) Österreich wirkt an der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik der Europäischen Union auf Grund des Titels V des Vertrages über 
die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Nizza mit. Dies schließt die 
Mitwirkung an Aufgaben gemäß Art. 17 Abs. 2 dieses Vertrages sowie an Maßnahmen 
ein, mit denen die Wirtschaftsbeziehungen zu einem oder mehreren dritten Ländern 
ausgesetzt, eingeschränkt oder vollständig eingestellt werden. Beschlüsse des 
Europäischen Rates zu einer gemeinsamen Verteidigung der Europäischen Union 
sowie zu einer Integration der Westeuropäischen Union in die Europäische Union 
bedürfen der Beschlussfassung des Nationalrates und des Bundesrates in sinngemäßer 
Anwendung des Art. 44 Abs. 1 und 2. 

Artikel 23f. (1) Österreich wirkt an der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union auf Grund des Titels V des Vertrages über 
die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Nizza mit. Dies schließt die 
Mitwirkung an Aufgaben gemäß Art. 17 Abs. 2 dieses Vertrages sowie an Maßnahmen 
ein, mit denen die Wirtschaftsbeziehungen zu einem oder mehreren dritten Ländern 
ausgesetzt, eingeschränkt oder vollständig eingestellt werden. Auf Beschlüsse des 
Europäischen Rates über eine gemeinsame Verteidigung ist Art. 50 Abs. 4 sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) … (2) … 
(3) Bei Beschlüssen betreffend friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze 

bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen sowie bei 
Beschlüssen gemäß Art. 17 des Vertrages über die Europäische Union in der Fassung 
des Vertrages von Nizza betreffend die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen 
Verteidigungspolitik und die engeren institutionellen Beziehungen zur 
Westeuropäischen Union ist das Stimmrecht im Einvernehmen zwischen dem 
Bundeskanzler und dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten auszuüben. 

(3) Bei Beschlüssen betreffend friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze 
bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen sowie bei 
Beschlüssen gemäß Art. 17 des Vertrages über die Europäische Union in der Fassung 
des Vertrages von Nizza betreffend die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen 
Verteidigungspolitik ist das Stimmrecht im Einvernehmen zwischen dem 
Bundeskanzler und dem für auswärtige Angelegenheiten zuständigen Bundesminister 
auszuüben. 

(4) … (4) … 
Artikel 27. (1) …  Artikel 27. (1) …  
(2)Der neugewählte Nationalrat ist vom Bundespräsidenten längstens innerhalb 

dreißig Tagen nach der Wahl einzuberufen. Diese ist von der Bundesregierung so 
anzuordnen, dass der neugewählte Nationalrat am Tag nach dem Ablauf des vierten 
Jahres der Gesetzgebungsperiode zusammentreten kann. 

(2)Der neugewählte Nationalrat ist vom Bundespräsidenten längstens innerhalb 
dreißig Tagen nach der Wahl einzuberufen. Diese ist von der Bundesregierung so 
anzuordnen, dass der neugewählte Nationalrat am Tag nach dem Ablauf des fünften 
Jahres der Gesetzgebungsperiode zusammentreten kann. 

Artikel 50. (1) Politische Staatsverträge, andere nur, sofern sie gesetzändernden 
oder gesetzesergänzenden Inhalt haben und nicht unter Art. 16 Abs. 1 fallen, dürfen 
nur mit Genehmigung des Nationalrates abgeschlossen werden. Soweit solche 
Staatsverträge Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder 
regeln, bedürfen sie überdies der Zustimmung des Bundesrates. 

Artikel 50. (1) Der Abschluss von 
 1. politischen Staatsverträgen und Staatsverträgen, die gesetzändernden oder 

gesetzesergänzenden Inhalt haben und nicht unter Art. 16 Abs. 1 fallen, sowie 
 2. Staatsverträgen, durch die die vertraglichen Grundlagen der Europäischen 

Union geändert werden, 
bedarf der Genehmigung des Nationalrates. 

(2) Anlässlich der Genehmigung eines unter Abs. 1 fallenden Staatsvertrages kann 
der Nationalrat beschließen, dass dieser Staatsvertrag durch Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen ist. 

(2) Für Staatsverträge gemäß Abs. 1 Z 1 gilt darüber hinaus Folgendes: 
 1. Sieht ein Staatsvertrag seine vereinfachte Änderung vor, so bedarf eine solche 

Änderung nicht der Genehmigung nach Abs. 1, sofern sich diese der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nationalrat nicht vorbehalten hat. 

 2. Gemäß Abs. 1 Z 1 genehmigte Staatsverträge bedürfen der Zustimmung des 
Bundesrates, soweit sie Angelegenheiten des selbständigen 
Wirkungsbereiches der Länder regeln. 

 3. Anlässlich der Genehmigung eines Staatsvertrages kann der Nationalrat 
beschließen, in welchem Umfang dieser Staatsvertrag durch Erlassung von 
Gesetzen zu erfüllen ist. 

(3) Auf Beschlüsse des Nationalrates nach Abs. 1 und Abs. 2 sind Art. 42 Abs. 1 
bis 4 und, wenn durch den Staatsvertrag Verfassungsrecht geändert oder ergänzt wird, 
Art. 44 Abs. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden; in einem gemäß Abs. 1 gefassten 
Genehmigungsbeschluss sind solche Staatsverträge oder solche in Staatsverträgen 
enthaltene Bestimmungen ausdrücklich als „verfassungsändernd“ zu bezeichnen. 

(3) Auf Beschlüsse des Nationalrates nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 3 ist Art. 42 
Abs. 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden. 

 (4) Staatsverträge gemäß Abs. 1 Z 2 dürfen unbeschadet des Art. 44 Abs. 3 nur 
mit Genehmigung des Nationalrates und mit Zustimmung des Bundesrates 
abgeschlossen werden. Diese Beschlüsse bedürfen jeweils der Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder und einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen. 

 (5) Der Nationalrat und der Bundesrat sind von der Aufnahme von 
Verhandlungen über einen Staatsvertrag gemäß Abs. 1 unverzüglich zu unterrichten. 

Artikel 52. (1) …  Artikel 52. (1) …  
 (1a) Die zuständigen Ausschüsse des Nationalrates und des Bundesrates sind 

befugt, die Anwesenheit des Leiters eines gemäß Art. 20 Abs. 2 weisungsfreien Organs 
in den Sitzungen der Ausschüsse zu verlangen und diesen zu allen Gegenständen der 
Geschäftsführung zu befragen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Artikel 78d. (1) ... Artikel 78d. (1) ... 
(2) Im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion, der eine 

Bundessicherheitswache beigegeben ist, darf von einer anderen Gebietskörperschaft 
ein Wachkörper nicht aufgestellt oder unterhalten werden. 

(2) Im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion darf von einer 
anderen Gebietskörperschaft ein Wachkörper nicht errichtet werden. 

 
6. Universitäten 

 Artikel 81c. (1) Die öffentlichen Universitäten sind Stätten freier 
wissenschaftlicher Forschung, Lehre und Erschließung der Künste. Sie handeln im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rahmen der Gesetze autonom und können Satzungen erlassen. Die Mitglieder 
universitärer Kollegialorgane sind weisungsfrei. 

 (2) Bundesgesetzlich kann vorgesehen werden, dass die Tätigkeit an der 
Universität sowie die Mitwirkung in Organen der Universität und der 
Studierendenvertretung von Personen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen, zulässig ist. 

 
(3) In Angelegenheiten des Dienstrechts der ernannten berufsmäßigen 

Universitätsangehörigen geht der Instanzenzug bis zum zuständigen Bundesminister. 
Artikel 88. (1) In der Gerichtsverfassung wird eine Altersgrenze bestimmt, nach 

deren Erreichung die Richter in den dauernden Ruhestand zu versetzen sind. 
Artikel 88. (1) Durch Bundesgesetz wird eine Altersgrenze bestimmt, mit deren 

Erreichung die Richter in den dauernden Ruhestand treten. 
(2) … (2) … 
(3) … (3) … 
Artikel 92. (1) …  Artikel 92. (1) …  
(2) Dem Obersten Gerichtshof können Mitglieder der Bundesregierung, einer 

Landesregierung oder eines allgemeinen Vertretungskörpers nicht angehören; für 
Mitglieder der allgemeinen Vertretungskörper, die auf eine bestimmte Gesetzgebungs- 
oder Funktionsperiode gewählt wurden, dauert die Unvereinbarkeit auch bei 
vorzeitigem Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode fort. Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten des Obersten 
Gerichtshofes kann nicht bestellt werden, wer eine der eben erwähnten Funktionen in 
den letzten vier Jahren bekleidet hat. 

(2) Dem Obersten Gerichtshof können Mitglieder der Bundesregierung, einer 
Landesregierung, eines allgemeinen Vertretungskörpers oder des Europäischen 
Parlaments nicht angehören; für Mitglieder eines allgemeinen Vertretungskörpers oder 
des Europäischen Parlaments, die auf eine bestimmte Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode gewählt wurden, dauert die Unvereinbarkeit auch bei vorzeitigem 
Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode 
fort. Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes kann nicht 
ernannt werden, wer eine der eben erwähnten Funktionen in den letzten fünf Jahren 
ausgeübt hat. 

Artikel 102. (1) ... Artikel 102. (1) ... 
(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 

festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden: 
Grenzvermarkung, Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland, Zollwesen, 

Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes aus 
ihm, Bundesfinanzen, Monopolwesen, Geld-, Kredit-, Börse-, Bank- und 
Vertragsversicherungswesen, Maß-, Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen, 
Justizwesen, Passwesen, Meldewesen, Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen 
sowie Schießwesen, Patentwesen, Schutz von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen, Verkehrswesen, Strom- und Schifffahrtspolizei, Post- und 
Fernmeldewesen, Bergwesen, Regulierung und Instandhaltung der Donau, 

(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 
festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden: 
Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; Regelung 
und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes aus ihm; 
Passwesen; Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 
Bundesfinanzen; Monopolwesen; Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- und 
Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; Justizwesen; Pressewesen; 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich der 
ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen 
Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Fremdenpolizei und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wildbachverbauung, Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen, Vermessungswesen, 
Arbeitsrecht, Sozialversicherungswesen, Denkmalschutz, Organisation und Führung 
der Bundespolizei und der Bundesgendarmerie, Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich der ersten allgemeinen Hilfeleistung, 
jedoch mit Ausnahme der örtlichen Sicherheitspolizei, Pressewesen, Vereins- und 
Versammlungsangelegenheiten und Fremdenpolizei; geschäftlicher Verkehr mit Saat- 
und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit 
Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch 
der Anerkennung; militärische Angelegenheiten, Angelegenheiten des Zivildienstes, 
Fürsorge für Kriegsteilnehmer und deren Hinterbliebene, Bevölkerungspolitik, soweit 
sie die Gewährung von Kinderbeihilfen und die Schaffung eines Lastenausgleiches im 
Interesse der Familie zum Gegenstand hat; Schulwesen sowie Erziehungswesen in den 
Angelegenheiten der Schüler- und Studentenheime, ausgenommen das land- und 
forstwirtschaftliche Schulwesen und das land- und forstwirtschaftliche 
Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schülerheime; öffentliches 
Auftragswesen. 

Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; Patentwesen 
sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen; 
Verkehrswesen; Strom- und Schifffahrtspolizei; Post- und Fernmeldewesen; 
Bergwesen; Regulierung und Instandhaltung der Donau; Wildbachverbauung; Bau und 
Instandhaltung von Wasserstraßen; Vermessungswesen; Arbeitsrecht; Sozial- und 
Vertragsversicherungswesen; geschäftlicher Verkehr mit Saat- und Pflanzgut, Futter-, 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der 
Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der Anerkennung; Denkmalschutz; 
Organisation und Führung der Bundespolizei; militärische Angelegenheiten; 
Angelegenheiten des Zivildienstes; Fürsorge für Kriegsteilnehmer und deren 
Hinterbliebene; Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von Kinderbeihilfen 
und die Schaffung eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie zum Gegenstand 
hat; Schulwesen sowie Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schüler- und 
Studentenheime, ausgenommen das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen und das 
land- und forstwirtschaftliche Erziehungswesen in den Angelegenheiten der 
Schülerheime; öffentliches Auftragswesen. 

Artikel 122. (1) bis (4) … Artikel 122. (1) bis (4) … 
(5) Der Präsident des Rechnungshofes darf keinem allgemeinen 

Vertretungskörper angehören und in den letzten vier Jahren nicht Mitglied der 
Bundesregierung oder einer Landesregierung gewesen sein. 

(5) Der Präsident des Rechnungshofes darf weder einem allgemeinen 
Vertretungskörper noch dem Europäischen Parlament angehören und in den letzten 
fünf Jahren nicht Mitglied der Bundesregierung oder einer Landesregierung gewesen 
sein. 

Artikel 129. Zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der gesamten öffentlichen 
Verwaltung sind die unabhängigen Verwaltungssenate und der Verwaltungsgerichtshof 
in Wien berufen. 

Artikel 129. Zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der gesamten öffentlichen 
Verwaltung sind die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern, der 
Asylgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof berufen. 

B. Unabhängiger Bundesasylsenat B. Asylgerichtshof 
Artikel 129c. (1) Durch Bundesgesetz kann ein weiterer unabhängiger 

Verwaltungssenat (unabhängiger Bundesasylsenat) eingerichtet werden. Dieser erkennt 
nach Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges, sofern ein solcher in Betracht 
kommt, 
 1. über Beschwerden in Asylsachen und 
 2. über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in 

Angelegenheiten der Z 1. 

Artikel 129c. Der Asylgerichtshof erkennt nach Erschöpfung des Instanzenzuges 
 1. über Bescheide der Verwaltungsbehörden in Asylsachen, 
 2. in sonstigen Verwaltungssachen, die ihm durch Bundesgesetz zugewiesen 

werden, 
 3. über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in 

Angelegenheiten der Z 1 und der Z 2. 

 Artikel 129d. (1) Der Sitz des Asylgerichtshofes ist die Bundeshauptstadt Wien; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Errichtung von Außenstellen ist zulässig. 

(2) Der unabhängige Bundesasylsenat besteht aus einem Vorsitzenden, einem 
Stellvertretenden Vorsitzenden und der erforderlichen Zahl von sonstigen Mitgliedern. 
Die Mitglieder werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung 
ernannt. Die Ernennung ist eine solche auf unbestimmte Dauer. 

(2) Der Asylgerichtshof besteht aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten 
und der erforderlichen Zahl von sonstigen Mitgliedern. Die Mitglieder des 
Asylgerichtshofes ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung. 

(5) Die Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates müssen rechtskundig 
sein. Sie dürfen während der Ausübung ihres Amtes keine Tätigkeit ausüben, die 
Zweifel an der unabhängigen Ausübung ihres Amtes hervorrufen könnte. 

(3) Alle Mitglieder des Asylgerichtshofes müssen das Studium der 
Rechtswissenschaften oder die rechts- und staatswissenschaftlichen Studien 
abgeschlossen haben und zumindest über eine fünfjährige juristische Berufserfahrung 
verfügen. 

(4) Durch Gesetz wird eine Altersgrenze bestimmt, nach deren Erreichung die 
Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates in den Ruhestand treten. Im Übrigen 
dürfen sie nur in den gesetzlich bestimmten Fällen und nur auf Grund eines 
Beschlusses des unabhängigen Bundesasylsenates ihres Amtes enthoben werden. 

(4) Die Mitglieder des Asylgerichtshofes sind Richter. Art. 87 Abs. 1 und 2 und 
Art. 88 Abs. 1 und 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(7) Die näheren Bestimmungen werden durch Bundesgesetz getroffen. Darin wird 
insbesondere geregelt, in welchen Angelegenheiten der unabhängige Bundesasylsenat 
durch mehrere und in welchen Angelegenheiten er durch einzelne Mitglieder 
entscheidet. 

Artikel 129e. (1) Der Asylgerichtshof erkennt durch Einzelrichter oder in 
Senaten, die von der Vollversammlung oder einem aus ihrer Mitte zu wählenden 
Ausschuss, in dem der Präsident den Vorsitz führt, aus den Mitgliedern des 
Asylgerichtshofes zu bilden sind. ... 

 Rechtsfragen, denen grundsätzliche Bedeutung zukommt, weil von der bisherigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abgewichen werden würde, eine 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in 
der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich 
beantwortet wird, sowie Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von 
Verfahren stellen, sind auf Antrag des Einzelrichters oder Senates in einem verstärkten 
Senat zu entscheiden (Grundsatzentscheidung). Auf Antrag des Bundesministers für 
Inneres ist eine Grundsatzentscheidung zu treffen. 

(3) Die Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates sind bei Besorgung der 
ihnen zukommenden Aufgaben an keine Weisungen gebunden. Die Geschäfte sind 
vom unabhängigen Bundesasylsenat als Kollegium auf die Mitglieder jährlich im 
voraus zu verteilen; eine nach dieser Einteilung einem Mitglied zufallende Sache darf 
ihm nur im Falle der Behinderung durch Verfügung des Vorsitzenden abgenommen 
werden. 

(2) Die Geschäfte sind durch die Vollversammlung oder deren Ausschuss auf die 
Einzelrichter und die Senate für die durch Bundesgesetz bestimmte Zeit im Voraus zu 
verteilen. Eine nach dieser Geschäftsverteilung einem Mitglied zufallende Sache darf 
ihm nur im Fall seiner Verhinderung oder dann abgenommen werden, wenn es wegen 
des Umfangs seiner Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer angemessenen Frist 
gehindert ist. 

(6) Art. 89 gilt sinngemäß auch für den unabhängigen Bundesasylsenat. (3) Art. 89 gilt sinngemäß auch für den Asylgerichtshof. 
(7) Die näheren Bestimmungen werden durch Bundesgesetz getroffen. ... Artikel 129f. Die näheren Bestimmungen über die Organisation und das 

Verfahren des Asylgerichtshofes werden durch Bundesgesetz getroffen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 Artikel 132a. (1) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt über 

 1. Grundsatzentscheidungen des Asylgerichtshofes gemäß Art. 129e Abs. 1 
zweiter Satz; 

 2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des 
Asylgerichtshofes. 

 (2) Grundsatzentscheidungen des Asylgerichtshofes sind dem 
Verwaltungsgerichtshof von Amts wegen vorzulegen. Der Verwaltungsgerichtshof hat 
immer in der Sache selbst zu entscheiden. Ergeht die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht innerhalb von sechs Monaten nach Vorlage der 
Grundsatzentscheidung, so gilt die Grundsatzentscheidung als bestätigt; durch 
Bundesgesetz kann für besondere Fälle einen Hemmung oder Unterbrechung dieser 
Frist vorgesehen werden. Grundsatzentscheidungen sind für alle Fälle verbindlich, in 
denen die mit ihnen beantwortete Rechtsfrage zu lösen ist. 

Artikel 134. (1) bis (3) …  Artikel 134. (1) bis (3) …  
(4) Dem Verwaltungsgerichtshof können Mitglieder der Bundesregierung, einer 

Landesregierung oder eines allgemeinen Vertretungskörpers nicht angehören; für 
Mitglieder der allgemeinen Vertretungskörper, die auf eine bestimmte Gesetzgebungs- 
oder Funktionsperiode gewählt wurden, dauert die Unvereinbarkeit auch bei 
vorzeitigem Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode fort. 

(4) Dem Verwaltungsgerichtshof können Mitglieder der Bundesregierung, einer 
Landesregierung, eines allgemeinen Vertretungskörpers oder des Europäischen 
Parlaments nicht angehören; für Mitglieder eines allgemeinen Vertretungskörpers oder 
des Europäischen Parlaments, die auf eine bestimmte Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode gewählt wurden, dauert die Unvereinbarkeit auch bei vorzeitigem 
Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode 
fort. 

(5) Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichtshofes kann 
nicht bestellt werden, wer eine der im Abs. 4 bezeichneten Funktionen in den letzten 
vier Jahren bekleidet hat. 

(5) Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichtshofes kann 
nicht ernannt werden, wer eine der im Abs. 4 bezeichneten Funktionen in den letzten 
fünf Jahren ausgeübt hat. 

(6) Alle Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes sind berufsmäßig angestellte 
Richter. Die Bestimmungen des Art. 87 Abs. 1 und 2 und des Art. 88 Abs. 2 finden auf 
sie Anwendung. Am 31. Dezember des Jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr 
vollenden, treten die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes kraft Gesetzes in den 
dauernden Ruhestand. 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes sind Richter. Art. 87 Abs. 1 und 
2 und Art. 88 Abs. 1 und 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

Artikel 135. (1) ... Artikel 135. (1) ... 
(2) Die Geschäfte sind durch die Vollversammlung auf die Senate für die durch 

Bundesgesetz bestimmte Zeit im voraus zu verteilen. 
(2) Die Geschäfte sind durch die Vollversammlung auf die Senate für die durch 

Bundesgesetz bestimmte Zeit im Voraus zu verteilen. 
(3) Eine nach dieser Einteilung einem Mitglied zufallende Sache darf diesem nur (3) Eine nach dieser Geschäftsverteilung einem Mitglied zufallende Sache darf 
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im Falle seiner Behinderung abgenommen werden. ihm nur im Fall seiner Verhinderung oder dann abgenommen werden, wenn es wegen 

des Umfangs seiner Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer angemessenen Frist 
gehindert ist. 

(4) ... (4) ... 
Artikel 138. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt ferner über 

Kompetenzkonflikte 
Artikel 138. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Kompetenzkonflikte 

 a) zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden; 
 b) zwischen dem Verwaltungsgerichtshof und allen anderen Gerichten, 

insbesondere auch zwischen dem Verwaltungsgerichtshof und dem 
Verfassungsgerichtshof selbst, sowie zwischen den ordentlichen Gerichten 
und anderen Gerichten; 

 c) zwischen den Ländern untereinander sowie zwischen einem Land und dem 
Bund. 

 1. zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden; 
 2. zwischen ordentlichen Gerichten und dem Asylgerichtshof oder dem 

Verwaltungsgerichtshof, zwischen dem Asylgerichtshof und dem 
Verwaltungsgerichtshof sowie zwischen dem Verfassungsgerichtshof selbst 
und allen anderen Gerichten; 

 3. zwischen dem Bund und einem Land oder zwischen den Ländern 
untereinander. 

(2) ... (2) ... 
Artikel 140. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Verfassungswidrigkeit 

eines Bundes- oder Landesgesetzes auf Antrag des Verwaltungsgerichtshofes, des 
Obersten Gerichtshofes, eines zur Entscheidung in zweiter Instanz berufenen 
Gerichtes, eines unabhängigen Verwaltungssenates oder des Bundesvergabeamtes, 
sofern aber der Verfassungsgerichtshof ein solches Gesetz in einer anhängigen 
Rechtssache anzuwenden hätte, von Amts wegen. ... 

Artikel 140. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Verfassungswidrigkeit 
eines Bundes- oder Landesgesetzes auf Antrag des Obersten Gerichtshofes oder eines 
zur Entscheidung in zweiter Instanz zuständigen Gerichtes, eines unabhängigen 
Verwaltungssenates, des Asylgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes oder des 
Bundesvergabeamtes, sofern er aber ein solches Gesetz in einer anhängigen 
Rechtssache anzuwenden hätte, von Amts wegen. ... 

(2) bis (7) ... (2) bis (7) ... 
 Artikel 144a. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Beschwerden gegen 

Entscheidungen des Asylgerichtshofes, soweit der Beschwerdeführer durch die 
Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen 
Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung, einer gesetzwidrigen Kundmachung 
über die Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages), eines 
verfassungswidrigen Gesetzes oder eines rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen 
Rechten verletzt zu sein behauptet. 

 (2) Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde bis zur 
Verhandlung durch Beschluss ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg hat oder von der Entscheidung die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage 
nicht zu erwarten ist. 

Artikel 147. (1) bis (3) … Artikel 147. (1) bis (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Dem Verfassungsgerichtshof können nicht angehören: Mitglieder der 

Bundesregierung oder einer Landesregierung, ferner Mitglieder des Nationalrates, des 
Bundesrates oder sonst eines allgemeinen Vertretungskörpers; für Mitglieder dieser 
Vertretungskörper, die auf eine bestimmte Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode 
gewählt wurden, dauert die Unvereinbarkeit auch bei vorzeitigem Verzicht auf das 
Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode fort. Endlich 
können dem Verfassungsgerichtshof Personen nicht angehören, die Angestellte oder 
sonstige Funktionäre einer politischen Partei sind. 

(4) Dem Verfassungsgerichtshof können Mitglieder der Bundesregierung, einer 
Landesregierung, eines allgemeinen Vertretungskörpers oder des Europäischen 
Parlaments nicht angehören; für Mitglieder eines allgemeinen Vertretungskörpers oder 
des Europäischen Parlaments, die auf eine bestimmte Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode gewählt wurden, dauert die Unvereinbarkeit auch bei vorzeitigem 
Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode 
fort. Endlich können dem Verfassungsgerichtshof Personen nicht angehören, die 
Angestellte oder sonstige Funktionäre einer politischen Partei sind. 

(5) Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofes kann 
nicht bestellt werden, wer eine der im Abs. 4 bezeichneten Funktionen in den letzten 
vier Jahren bekleidet hat. 

(5) Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofes kann 
nicht ernannt werden, wer eine der im Abs. 4 bezeichneten Funktionen in den letzten 
fünf Jahren ausgeübt hat. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 
Artikel 151. (1) bis (35) … Artikel 151. (1) bis (35) … 
(36) Für das In-Kraft-Treten der durch das Bundesverfassungsgesetz BGBl. I 

Nr. 27/2007 geänderten oder eingefügten Bestimmungen und das Außer-Kraft-Treten 
der durch dieses Bundesverfassungsgesetz entfallenen Bestimmungen sowie für den 
Übergang zur neuen Rechtslage gilt Folgendes: 
 1. und 2. ... 
 3. Art. 27 Abs. 1 [tritt] mit Beginn der XXIV. Gesetzgebungsperiode in Kraft. 

(36) Für das In-Kraft-Treten der durch das Bundesverfassungsgesetz BGBl. I 
Nr. 27/2007 geänderten oder eingefügten Bestimmungen und das Außer-Kraft-Treten 
der durch dieses Bundesverfassungsgesetz entfallenen Bestimmungen sowie für den 
Übergang zur neuen Rechtslage gilt Folgendes: 
 1. und 2. ... 
 3. Art. 27 Abs. 1 tritt mit Beginn der XXIV. Gesetzgebungsperiode in Kraft. 

(37) ... (37) ... 
 (38) Art. 2 Abs. 3, Art. 3 Abs. 2 bis 4, Art. 9 Abs. 2, Art. 10 Abs. 3 zweiter und 

dritter Satz, Art. 20 Abs. 1 und 2, Art. 23f Abs. 1 letzter Satz und Abs. 3, Art. 50, 
Art. 52 Abs. 1a, Art. 67a Abs. 1, der sechste Unterabschnitt des Abschnittes A des 
dritten Hauptstückes, Art. 88 Abs. 1 und Art. 134 Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 

 (39) Art. 10 Abs. 1 Z 1, 3, 6 und 14, Art. 78d Abs. 2, Art. 102 Abs. 2, Art. 129, 
Abschnitt B des sechsten Hauptstückes, Art. 132a, Art. 135 Abs. 2 und 3, Art. 138 
Abs. 1, Art. 140 Abs. 1 erster Satz und Art. 144a in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. Für 
den Übergang zur neuen Rechtslage gilt: 
 1. Mit 1. Juli 2008 wird der bisherige unabhängige Bundesasylsenat zum 

Asylgerichtshof. 
 2. Bis zur Ernennung des Präsidenten, des Vizepräsidenten und der sonstigen 
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Mitglieder des Asylgerichtshofes üben der bisherige Vorsitzende, der 
bisherige Stellvertretende Vorsitzende und die bisherigen sonstigen Mitglieder 
des unabhängigen Bundesasylsenates deren Funktionen aus. Die für die 
Ernennung des Präsidenten, des Vizepräsidenten und der sonstigen Mitglieder 
des Asylgerichtshofes erforderlichen Maßnahmen sowie die Aufnahme von 
nichtrichterlichen Bediensteten können bereits mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200x erfolgen. 

 3. Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates, die sich um die Ernennung 
zum Mitglied des Asylgerichtshofes bewerben und die persönliche und 
fachliche Eignung für die Ernennung aufweisen, haben ein Recht auf 
Ernennung; die Voraussetzungen des Art. 129d Abs. 3 gelten für solche 
Bewerber als erfüllt. Über die Ernennung solcher Bewerber entscheidet die 
Bundesregierung. 

 4. Am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren 
sind vom Asylgerichtshof weiterzuführen. Beim Verwaltungsgerichtshof oder 
beim Verfassungsgerichtshof anhängige Verfahren über Beschwerden gegen 
Bescheide des unabhängigen Bundesasylsenates sind von diesen mit der 
Maßgabe weiterzuführen, dass als belangte Behörde der Asylgerichtshof gilt. 

[(36)] 3. ... Art. 92 Abs. 2 zweiter Satz, Art. 122 Abs. 5, Art. 134 Abs. 5 und 
Art. 147 Abs. 5 treten mit Beginn der XXIV. Gesetzgebungsperiode in Kraft. Auf 
Personen, die am Beginn der XXIV. Gesetzgebungsperiode bereits eine Funktion im 
Sinne des Art. 92 Abs. 2 zweiter Satz, Art. 122 Abs. 5, Art. 134 Abs. 5 und Art. 147 
Abs. 5 ausüben, sind diese Bestimmungen in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Fassung weiterhin anzuwenden. 

(40) Art. 27 Abs. 2, Art. 92 Abs. 2, Art. 122 Abs. 5, Art. 134 Abs. 4 und 5 sowie 
Art. 147 Abs. 4 erster Satz und Abs. 5 in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/200x treten mit Beginn der XXIV. Gesetzgebungsperiode in Kraft. 
Auf Personen, die am Beginn der XXIV. Gesetzgebungsperiode bereits eine Funktion 
im Sinne des Art. 92 Abs. 2, Art. 122 Abs. 5, Art. 134 Abs. 4 und 5 sowie Art. 147 
Abs. 4 erster Satz und Abs. 5 ausüben, sind diese Bestimmungen in der bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

Artikel 2 
Erstes Bundesverfassungsrechtsbereinigungsgesetz 

Entfällt 
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